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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Sport
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 52/0058/WP16
öffentlich

23.05.2013

Zuschuss zur Anschaffung von Sportgeräten

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz

13.06.2013 SpA Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss erkennt den sportfachlichen Bedarf an und beschließt, die Anschaffung von 

folgenden Sportgeräten zu bezuschussen:

- BC Rhenania 08 Rothe Erde e. V. 2 Jugendfußballtore mit Netz    454,11 €

- Aachener Sportkeglerverein 1904 e. V. Erneuerung der Kegelspiele    236,81 €

       

                           

In Vertretung

(Rombey)

Stadtdirektor
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finanzielle Auswirkungen

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausrechende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausrechende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2013

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2013

Ansatz 

2014 ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
15.000 € 15.000 € 45.000 € 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben
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Erläuterungen:

Nach der Neufassung der Richtlinien zur Anschaffung von Sportgeräten im Oktober 2008 erhalten die 

Aachener Sportvereine, die sowohl Mitglied im StadtSportBund Aachen e. V. sind und einem 

Sportfachverband angehören, der Mitgliedschaft im Landessportbund NRW ist, einen Zuschuss in 

Höhe von 25 % der förderungsfähigen Gesamtkosten.

In diesem Jahr wurden nach dem Beschluss des Sportausschusses vom 07.03.2013 bereits 

Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 1.466,91 € bewilligt. In der Zwischenzeit 

sind zwei weitere Anträge, bei denen die formalen Voraussetzungen erfüllt sind, vorgelegt worden.

Dadurch, dass Jugendfußballtore in der letzten Saison irreparabel beschädigt wurden, benötigt der            

BC Rhenania 08 Rothe Erde e. V. zwei neue Jugendfußballtore mit Netz. Laut Angebot der            

Fa. Schäper Sportgerätebau GmbH betragen die Gesamtkosten für die Jugendfußballtore mit Netz 

1.816,43 €. Daraus ergibt sich eine städtische Beteiligung gemäß der Richtlinien in Höhe von     

454,11 €.

Der Aachener Sportkeglerverein 1904 e. V. betreibt im Restaurant „Kegelcity“ in Herzogenrath-

Kohlscheid seinen Kegelsport mit 4 Mannschaften. In Aachen selber gibt es keine 4-Bahnen-Anlage 

mehr. Die erste Mannschaft spielt in der NRW Liga. Leider sind die Kegelspiele auf dieser Anlage 

verschlissen und müssen erneuert werden. Die Kegelspiele können zwar nicht abgenommen werden 

und werden somit nicht nur vom Verein genutzt, die letzte Erneuerung aber wurde vom Gastwirt 

übernommen. Die Kegelspiele werden von den Sportkeglern mehr beansprucht als von Hobbykeglern, 

daher beantragt der Verein die Erneuerung der Kegelspiele. Die Kosten von 4 Spielen (36 Kegeln) 

betragen laut der Fa. Irle 947,24 €, so dass in diesem Fall ein Zuschuss in Höhe von 236,81 € 

gewährt werden könnte.

Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von Sportgeräten beträgt 15.000 €. Die Gesamtsumme der 

bereits bewilligten Beträge sowie der hier vorgestellten zwei weiteren Anträge ergibt einen Betrag in 

Höhe von 2.157,83 €.

Anlage/n:
keine
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